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Geschäft 1 Jahresrechnung 2009 
 
 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Die Jahresrechnung 2009 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'474'060.70 in der Lau-
fenden Rechnung, mit Nettoinvestitionen von Fr. 780'053.70 im Verwaltungsvermögen, 
mit einer Nettoveränderung (Zugang) von Fr. 3'583'276.03 im Finanzvermögen und einem 
Eigenkapital von Fr. 9'907'045.69 wird genehmigt. 
 
Erläuterungen 
Die Jahresrechnung schliesst in der Laufenden Rechnung mit einem Aufwand von 
Fr. 20'068'237.58 und Erträgen von Fr. 18'594'176.88 mit einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 1'474'060.70 ab. Gegenüber dem Voranschlag, welcher mit einem Aufwandüber-
schuss von Fr. 1'550’000.00 rechnete, schliesst die Rechnung 2009 um rund 
Fr. 76’000.00 besser ab. Im Rechnungsergebnis sind Fr. 1'505'000.00 höhere Abschrei-
bungen, welche auf überbewertetes Grundeigentum im Finanzvermögen zurück zu führen 
sind, enthalten. Im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionen in die Liegen-
schaft Huebwiesenstrasse 36 musste eine Neubewertung und damit verbunden eine Kor-
rektur/Abschreibung vorgenommen werden. Ohne Berücksichtigung dieser ausserordent-
lichen Abschreibung schliesst die Jahresrechnung 2009 sogar um rund Fr. 1'580'000.00 
besser als budgetiert ab. 
 
Der budgetierte einfache Staatssteuerertrag (100 %) im Betrage von 12,8 Millionen Fran-
ken wurde um rund Fr. 700’000.00 oder 5,5 % übertroffen. Dies führte zu Mehrerträgen 
von Fr. 322'000.00. Die Steuererträge aus Vorjahren fielen ebenfalls um Fr. 760'000.00 
höher als budgetiert aus. Der Hauptgrund für diese positive Entwicklung und die höheren 
Steuernachbezüge ist auf unerwartet viele nachträgliche Veranlagungen zurück zu führen. 
Mehrerträge sind auch bei den übrigen Steuererträgen wie Quellensteuern, aktive und 
passive Steuerausscheidungen usw. zu verzeichnen. Die budgetierten Fr. 1'200'000.00 
Grundsteuern wurden hingegen um rund Fr. 445'000.00 verfehlt. Nebst diesen insgesamt 
rund Fr. 895’000.00 höheren Steuereinnahmen trugen die Mehrerträge aus Gebühren und 
diversen Rückerstattungen im Ausmass von Fr. 180'000.00 sowie die um Fr. 90'000.00 
höhere Gewinnausschüttung der ZKB zum besseren Ergebnis bei.  
 
Geringere Beitragsleistungen an diverse Zweckverbände (Betreibungsamt, Feuerwehr, 
ZSO Region Dietikon, Zivilstandsamt, Spital Limmattal, Altersheim, Friedhofverband, 
usw.), weniger Personalaufwand, allgemein geringerer Sachaufwand für Betriebsmaterial, 
Energiekosten und Strassenunterhalt, weniger Passivzinsen als Folge von tieferen Zinsen 
und geringerem Fremdkapitalbedarf, rückläufigen Zusatzleistungen, tieferen Abschrei-
bungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie erfreulicherweise rückläufigen Sozialhilfe-
leistungen führten gesamthaft zu Minderaufwendungen in der Höhe von rund Fr. 
912’000.00. Diesem Betrag stehen Mehraufwendungen von Fr. 137’000.00 für Sockelbei-
träge an die Spitäler, rund Fr. 58'000.00 höheren Alimentenbevorschussungen und netto 
rund Fr. 300'000.00 für Liegenschaftenunterhalt in der Hostellerie und den darüber lie-
genden Wohnungen als Folge der umfangreichen und gesetzlich vorgeschriebenen 
Brandschutzmassnahmen gegenüber. 
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In der Finanzliegenschaft Huebwiesenstrasse 36 (Hotel und Wohnungen) wurden in den 
Jahren 2008 und 2009 umfangreiche Gebäudesanierungen im Betrage von insgesamt 
Fr. 4'564'780.68 (bewilligte Kredite Fr. 6'205'000.00) getätigt. Aufgrund von § 16 Abs. d 
der Verordnung über den Gemeindehaushalt werden die wertvermehrenden Investitionen 
im Finanzvermögen aktiviert, wobei der Bilanzwert den neu zu ermittelnden Verkehrswert  
 
nicht übersteigen darf. Die Sanierungsarbeiten konnten im Jahr 2009 abgeschlossen wer-
den und die Liegenschaft wurde gemäss Vorgaben der Direktion der Justiz und des In-
nern des Kantons Zürich neu bewertet. Aus der Neubewertung resultiert „überbewertetes 
Grundeigentum“ im Betrage von Fr. 1'852'780.68. Dieser überbewertete Teil wurde im 
Rechnungsjahr vollständig abgeschrieben. 
 
Für die teilweise einmaligen und ausserordentlichen Abweichungen kann im Wesentlichen 
auf folgende Einzelpositionen verwiesen werden:      
 
  Verbesserungen (-) 
  Verschlechterungen (+) 
Gemeindesteuern 2009 und übrige Mehrertrag - Fr. 1'340’000.00 
Gewinnausschüttung ZKB Mehrertrag - Fr.   90'000.00 
Dienstleistungserträge (Gebühren) Mehrertrag - Fr.    180'000.00 
Grundstückgewinnsteuern Minderertrag + Fr.    445’000.00 
Betriebskosten Finanzliegenschaften Mehraufwand + Fr.    300'000.00 
Alimentenbevorschussung Mehraufwand + Fr.  58'000.00 
Sockelbeiträge an Spitäler Mehraufwand + Fr.    137’000.00 
Beiträge an Zweckverbände Minderaufwand - Fr.    150’000.00 
Zusatzleistungen zur AHV/IV Minderaufwand - Fr.  90'000.00 
Wirtschaftliche Sozialhilfe (netto) Minderaufwand - Fr.    290’000.00 
Personalaufwand Minderaufwand - Fr.    100’000.00 
Unterhalt Gemeindestrassen Minderaufwand - Fr.  60'000.00 
Kapitaldienst / Passivzinsen Minderaufwand - Fr.    132'000.00 
Abschreibungen auf dem VV Minderaufwand - Fr.  90'000.00 
Subtotal  - Fr. 1'582'000.00 
Abschreibung überbewertetes FV Mehraufwand + Fr. 1'505'000.00 
Total  - Fr.     77'000.00 
 
 
Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst bei Ausgaben von 
Fr. 831'027.45 und Einnahmen von Fr. 50'973.75 mit Nettoinvestitionen von 
Fr. 780'053.70 ab. Mehr als die Hälfte davon, nämlich rund Fr. 452'000.00, wurden in den 
gebührenfinanzierten Werken Wasser und Abwasserbeseitigung getätigt. 
 
Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen schliesst mit einem Zuwachs von 
Fr. 3'583'276.03 ab. Gegenüber dem Budget sind dies über 1,5 Millionen Franken weni-
ger. Dabei handelt es sich um Investitionen in unsere Zentrumsliegenschaft Hostellerie 
inkl. Wohnungen, die gesamthaft geringer als ursprünglich angenommen ausfielen. Der 
Investitionsaufwand für die Sanierung der Haustechnik und den Anbau einer Terrasse in 
der Hostellerie beträgt Fr. 2'670'764.20. Für die Sanierung der Küchen, Bäder, Bodenbe-
läge, Fenster sowie der Haustechnikanlagen in die über der Hostellerie liegenden 13 
Mietwohnungen wurden insgesamt Fr. 912'511.83 aufgewendet. 
 
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 33'887'159.22 aus. Reduziert 
um den Aufwandüberschuss im Betrage von Fr. 1'474'060.70 beträgt das Eigenkapital per 
31. Dezember 2009 Fr. 9'907'045.69. 
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Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, dem vorliegenden Antrag zuzu-
stimmen  
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahres-
rechnung 2009 zu genehmigen. 



Seite  5

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

1. Laufende Rechnung

17'182'631.27 19'097'400.00 Total Aufwand 20'068'237.58
18'417'208.88 17'547'400.00 Total Ertrag 18'594'176.88

0.00 1'550'000.00 Aufwandüberschuss 1'474'060.70
1'234'577.61 0.00 Ertragsüberschuss 0.00

18'417'208.88 18'417'208.88 19'097'400.00 19'097'400.00 20'068'237.58 20'068'237.58

a) Nettoinvestitionen

4'809'524.70 1'176'600.00 Total Ausgaben 831'027.45
315'567.00 120'000.00 Total Einnahmen 50'973.75

4'493'957.70 1'056'600.00 Nettoinvestitionen 780'053.70
0.00 0.00 Einnahmenüberschuss 0.00

4'809'524.70 4'809'524.70 1'176'600.00 1'176'600.00 831'027.45 831'027.45
b) Finanzierung l

4'493'957.70 1'056'600.00 Nettoinvestitionen 780'053.70
0.00 0.00 Einnahmenüberschuss 0.00

1'593'543.90 1'593'800.00 Abschreibungen Verwaltungsverm. 1'505'353.70
0.00 0.00 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 0.00

0.00 1'550'000.00 Aufwandüberschuss der LR 1'474'060.70
1'234'577.61 0.00 Ertragsüberschuss der LR 0.00
1'665'836.19 1'012'800.00 Finanzierungsfehlbetrag I 748'760.70

0.00 0.00 Finanzierungsüberschuss I 0.00

4'493'957.70 4'493'957.70 2'606'600.00 2'606'600.00 2'254'114.40 2'254'114.40

a) Nettoveränderungen

981'504.65 5'175'000.00 Total Ausgaben 3'583'276.03
426'275.00 0.00 Total Einnahmen 0.00

0.00 555'229.65 0.00 5'175'000.00 Nettoveränderung 0.00 3'583'276.03

981'504.65 981'504.65 5'175'000.00 5'175'000.00 3'583'276.03 3'583'276.03
b) Finanzierung II

555'229.65 0.00 5'175'000.00 0.00 Nettoveränderung 3'583'276.03 0.00
1'665'836.19 1'012'800.00 Finanzierungsfehlbetrag I 748'760.70

0.00 0.00 Finanzierungsüberschuss I 0.00

2'221'065.84 6'187'800.00 Finanzierungsfehlbetrag II 4'332'036.73

0.00 0.00 Finanzierungsüberschuss II 0.00

2'221'065.84 2'221'065.84 6'187'800.00 6'187'800.00 4'332'036.73 4'332'036.73

4. Bilanzübersicht

31'236'736.42 Finanzvermögen 30'375'459.22
4'237'000.00 Verwaltungsvermögen 3'511'700.00

19'725'815.15 Fremdkapital 19'454'499.56
149'083.50 Verrechnungen 21'615.85

4'217'731.38 Spezialfinanzierungen 4'503'998.12
11'381'106.39 Eigenkapital 9'907'045.69

35'473'736.42 35'473'736.42 33'887'159.22 33'887'159.22

Jahresrechnung 2009

3. Investitionen im 
Finanzvermögen

Rechnung 2008 Voranschlag 2009 Rechnung 2009

2. Investitionen im 
Verwaltungsvermögen

Übersicht
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

0 Behörden und allg. Verwaltung

62'637.95 0.00 63'500.00 0.00 011 Legislative 56'695.75 0.00
252'861.45 0.00 255'800.00 0.00 012 Exekutive 271'437.94 0.00

1'700'826.97 414'870.30 1'865'500.00 388'900.00 020 Gemeindeverwaltung 1'774'009.18 410'310.55
135'885.80 144'939.25 85'000.00 62'500.00 021 Bauverwaltung 111'420.60 88'808.00

0.00 0.00 36'000.00 0.00 030 Leistungen für Pensionierte 19'910.00 0.00
310'911.00 286'724.85 233'200.00 274'000.00 090 Verwaltungsliegenschaften 248'354.93 283'259.50
38'869.20 1'750.00 10'600.00 0.00 091 Liegenschaft Lagergebäude 11'524.90 0.00
4'588.25 12'588.00 5'200.00 13'000.00 092 Lieg. Mehrzweckraum Huebwies 2'231.55 12'768.00

13'595.00 18'600.00 14'300.00 18'600.00 093 Liegenschaft Poststrasse 5a 14'421.70 18'600.00

2'520'175.62 879'472.40 2'569'100.00 757'000.00 2'510'006.55 813'746.05

1 Öffentliche Sicherheit

263'195.60 154'750.05 355'400.00 161'500.00 100 Rechtspflege 280'589.62 126'929.30
179'730.45 38'508.90 196'800.00 36'500.00 110 Polizei 184'794.90 38'411.35
10'859.00 0.00 11'300.00 500.00 120 Rechtssprechung 17'414.95 0.00

181'009.40 0.00 253'600.00 12'000.00 140 Feuerwehr 245'857.50 11'395.00
0.00 0.00 1'000.00 0.00 150 Militär 0.00 0.00

45'240.50 0.00 57'000.00 0.00 160 Zivilschutz 44'507.00 0.00

680'034.95 193'258.95 875'100.00 210'500.00 773'163.97 176'735.65

2 Bildung

34'352.35 83'020.40 37'500.00 74'500.00 217 Kindergarten-Liegenschaften 33'154.75 78'524.90
31'987.75 0.00 34'200.00 0.00 230 Berufsbildung 34'189.88 0.00

66'340.10 83'020.40 71'700.00 74'500.00 67'344.63 78'524.90

3 Kultur und Freizeit

130'969.20 0.00 170'000.00 0.00 300 Kulturförderung 156'211.30 0.00
127'484.55 127'484.55 146'000.00 146'000.00 301 Bibliothek 162'283.25 162'283.25
70'025.25 36'040.00 57'400.00 36'000.00 320 Massenmedien 74'425.20 37'010.00
95'496.85 0.00 174'300.00 0.00 330 Park-/Freizeitanlagen 169'626.75 0.00

100'061.00 0.00 78'300.00 0.00 340 Sport 80'173.15 0.00
599'359.50 324'739.45 642'600.00 333'200.00 341 Hallenbad 627'901.33 377'646.60

1'123'396.35 488'264.00 1'268'600.00 515'200.00 1'270'620.98 576'939.85

4 Gesundheit

824'100.57 0.00 879'000.00 0.00 400 Spitäler 958'984.40 0.00
163'629.35 0.00 210'500.00 0.00 440 Ambulante Krankenpflege 189'267.15 0.00

7'208.40 0.00 7'300.00 200.00 470 Lebensmittelkontrolle 7'432.80 0.00
10'075.15 0.00 12'000.00 0.00 490 Gesundheitswesen, Übriges 9'119.20 0.00

1'005'013.47 0.00 1'108'800.00 200.00 1'164'803.55 0.00

Jahresrechnung 2009Laufende Rechnung

Rechnung 2008 Voranschlag 2009 Rechnung 2009
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

5 Soziale Wohlfahrt

14'286.80 14'286.80 48'200.00 38'200.00 500 Sozialversicherung allgemein 44'994.35 42'682.80
618'965.35 631'677.30 706'000.00 710'000.00 520 Krankenversicherung 600'087.75 599'971.50

1'653'738.86 749'045.30 1'655'000.00 738'000.00 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 1'596'718.80 769'105.48
120'133.50 0.00 123'100.00 0.00 540 Jugend 110'673.46 0.00
10'984.00 0.00 11'000.00 0.00 550 Invalidität 9'416.00 0.00

-31.40 0.00 2'200.00 0.00 570 Altersheim -15'014.80 0.00
2'068'047.75 1'259'636.96 2'000'000.00 1'125'000.00 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'804'939.50 1'219'260.50

200.00 0.00 3'000.00 0.00 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 0.00 0.00
53'330.45 35'702.28 15'000.00 0.00 588 Asylbewerberbetreuung 7'191.90 9'288.45

876'444.95 62'504.60 858'200.00 76'600.00 589 Soziale Wohlfahrt Übriges 856'765.45 36'846.65
0.00 0.00 0.00 0.00 590 Hilfsaktionen 11'289.05 0.00

5'416'100.26 2'752'853.24 5'421'700.00 2'687'800.00 5'027'061.46 2'677'155.38

6 Verkehr

552'622.72 249'093.95 701'900.00 252'400.00 620 Gemeindestrassen 628'292.88 270'203.15
315'869.95 0.00 311'200.00 0.00 650 Regionalverkehr 307'514.75 0.00

868'492.67 249'093.95 1'013'100.00 252'400.00 935'807.63 270'203.15

7 Umwelt und Raumordnung

651'118.90 651'118.90 626'000.00 626'000.00 701 Wasserwerk 641'715.20 641'715.20
872'490.78 872'490.78 988'600.00 988'600.00 710 Abwasserbeseitigung 810'148.80 810'148.80
737'048.53 737'048.53 747'500.00 747'500.00 720 Abfallbeseitigung 760'570.50 760'570.50
112'093.85 0.00 120'600.00 0.00 740 Friedhof und Bestattung 116'353.70 0.00

9'356.75 0.00 14'400.00 0.00 750 Gewässerunterhalt 20'736.50 0.00
424.15 0.00 10'000.00 0.00 780 Übriger Umweltschutz 1'560.20 0.00

51'952.50 0.00 32'000.00 0.00 790 Raumplanung 51'912.50 0.00

2'434'485.46 2'260'658.21 2'539'100.00 2'362'100.00 2'402'997.40 2'212'434.50

8 Volkswirtschaft

615.90 0.00 2'000.00 0.00 800 Landwirtschaft 330.00 0.00
10'623.40 709.00 12'000.00 500.00 810 Forstwirtschaft 11'024.65 824.00

0.00 395'257.35 0.00 250'000.00 840 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 341'127.90
0.00 120'630.00 0.00 120'000.00 860 Elektrizitätsversorgung 0.00 120'630.00

11'239.30 516'596.35 14'000.00 370'500.00 11'354.65 462'581.90

9 Finanzen und Steuern

85'221.90 8'889'576.85 105'000.00 8'514'000.00 900 Gemeindesteuern 197'922.96 9'489'768.15
322'969.64 844'792.83 461'000.00 614'800.00 940 Kapitaldienst 331'100.32 644'524.65

0.00 0.00 0.00 0.00 941 Buchgewinne und Buchverluste 0.00 0.00
1'052'137.65 1'077'642.30 1'708'400.00 1'062'600.00 942 Grundeigentum Finanzvermögen 2'017'919.10 1'082'624.85
1'597'023.90 181'979.40 1'941'800.00 125'800.00 990 Abschreibungen 3'358'134.38 108'937.85

0.00 0.00 0.00 0.00 996 Neubewertung Grundeigentum 0.00 0.00
1'234'577.61 0.00 1'550'000.00 999 Abschluss Laufende Rechnung 0.00 1'474'060.70

4'291'930.70 10'993'991.38 4'216'200.00 11'867'200.00 5'905'076.76 12'799'916.20

Jahresrechnung 2009Laufende Rechnung

Rechnung 2008 Voranschlag 2009 Rechnung 2009
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben
LR Zusammenzug

2'520'175.62 879'472.40 2'569'100.00 757'000.00 0 Behörden und Verwaltung 2'510'006.55 813'746.05
680'034.95 193'258.95 875'100.00 210'500.00 1 Öffentliche Sicherheit 773'163.97 176'735.65
66'340.10 83'020.40 71'700.00 74'500.00 2 Bildung 67'344.63 78'524.90

1'123'396.35 488'264.00 1'268'600.00 515'200.00 3 Kultur und Freizeit 1'270'620.98 576'939.85
1'005'013.47 0.00 1'108'800.00 200.00 4 Gesundheit 1'164'803.55 0.00
5'416'100.26 2'752'853.24 5'421'700.00 2'687'800.00 5 Soziale Wohlfahrt 5'027'061.46 2'677'155.38

868'492.67 249'093.95 1'013'100.00 252'400.00 6 Verkehr 935'807.63 270'203.15
2'434'485.46 2'260'658.21 2'539'100.00 2'362'100.00 7 Umwelt und Raumordnung 2'402'997.40 2'212'434.50

11'239.30 516'596.35 14'000.00 370'500.00 8 Volkswirtschaft 11'354.65 462'581.90
4'291'930.70 10'993'991.38 4'216'200.00 11'867'200.00 9 Finanzen und Steuern 5'905'076.76 12'799'916.20

18'417'208.88 18'417'208.88 19'097'400.00 19'097'400.00 20'068'237.58 20'068'237.58

Investitionsrechnung

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben Einnahmen Kontonummer, Objekt Ausgaben Einnahmen
0 BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG
090 Verwaltungsliegenschaften

0.00 5060.01 81'749.00 

3 KULTUR UND FREIZEIT

340 Sport
0.00 6450 Subvention Kunstrasenplatz Sportplatzanlage Werd 33'536.00 

341 Hallenbad

350'000.00 5035 Sanierung Hallenbad - (Restkosten Sanierung 2008) 117'163.75 
4 GESUNDHEIT

400 Spitäler
188'000.00 5620 Investitionsbeiträge Spital Limmattal 125'224.00 

6 VERKEHR

620 Gemeindestrassen

30'000.00 5010.01 Projektierung Einmündung Limmattal-/Stettenstrasse 0.00 
0.00 5010.06 Sanierung Giessackerstrasse "Süd" 25'709.80 

20'000.00 5014 11'605.30 

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

701 Wasserversorgung

100'000.00 5010.05 Ersatz Wasserleitung Bühlsteig Nord 57'826.35 
0.00 5010.06 Ersatz Hydrantenleitung Lenggenbachstrasse 2'579.55 

200'000.00 5010.07 Teilersatz Wasserleitung Rebbergstrasse 181'726.10 
50'000.00 5010.11 Leckalarmsystem Logger Obere Druckzone 50'060.00 
68'600.00 5622 63'885.20 

50'000.00 6100 Netzanschlussgebühren 8'244.10 
710 Abwasserbeseitigung

140'000.00 5010.01 Sanierung Leitungsnetz 113'498.40 
30'000.00 5010.05 Sanierung Regenklärbecken II - Stetten (Projektierung) 0.00 

70'000.00 6100 Kanalanschlussgebühren 9'193.65 

1'176'600.00 120'000.00 831'027.45 50'973.75 
1'056'600.00 N E T T O I N V E S T I T I O N E N 780'053.70 

1'176'600.00 1'176'600.00 831'027.45 831'027.45 

Rechnung 2008

Voranschlag 2009 Rechnung 2009

Projektierung Erschliessungskonzept Zentrum und 
Ladenstrasse

GWV/GOW - Leckkontrollsystem und Sanierung 
Reservoir Moos

Jahresrechnung 2009

Voranschlag 2009 Rechnung 2009

Sanierung Fernheizzentrale - Kostenanteil Gemeinde
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Ausgaben Einnahmen Kontonummer, Objekt Ausgaben Einnahmen

9          FINANZEN

942      Grundeigentum Finanzvermögen
4'125'000.00 7020.04 Huebwiesenstr. 36 - Hostellerie 2'670'764.20 

800'000.00 7020.09 Huebwiesenstr. 36 - Wohnungen 820'069.98 
             Sanierung Küche, Bad, Fenster usw.

250'000.00 7020.11 Huebwiesenstr. 36 - Wohnungen 92'441.85 
             Sanierung Haustechnik HLKS

5'175'000.00 0.00 3'583'276.03 0.00 
5'175'000.00             N E T T O V E R Ä N D E R U N G 3'583'276.03 

5'175'000.00 5'175'000.00 3'583'276.03 3'583'276.03 

Verwaltungsvermögen Buchwert anfangs Nettoinvestitionen Buchwert vor Buchwert Ende

Konten 1140 - 1179 Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr

1141.01 Tiefbauten
allgemein 411'300.00 37'315.10 448'615.10 10% 44'915.10 0.00 403'700.00 

1141.51 Tiefbauten
Wasserversorgung 73'800.00 283'947.90 357'747.90 10% 35'747.90 0.00 322'000.00 

1141.52 Tiefbauten
Abwasseranlagen 0.00 104'304.75 104'304.75 10% 10'404.75 0.00 93'900.00 

1141.53 Tiefbauten
Abfallbeseitung 359'500.00 0.00 359'500.00 10% 36'000.00 0.00 323'500.00 

1143.01 Hochbauten 2'226'700.00 198'912.75 2'425'612.75 10% 242'612.75 700'000.00 1'483'000.00 

1146.01 Maschinen
Mobiliar/Fahrzeuge 33'700.00 0.00 33'700.00 20% 6'700.00 0.00 27'000.00 

1162.01 Investitionen 
Zweckverbände 928'600.00 91'688.00 1'020'288.00 10% 102'188.00 300'000.00 618'100.00 

1162.51 Investitionen
ZV Wasserversorgung 203'400.00 63'885.20 267'285.20 10% 26'785.20 0.00 240'500.00 

1162.52 Investitionen
ZV Abwasseranlagen 0.00 0.00 0.00 10% 0.00 0.00 0.00 

Total 4'237'000.00 780'053.70 5'017'053.70 505'353.70 1'000'000.00 3'511'700.00 

Total Abschreibungen

             Sanierung Haustechnik HLKS und 
             Anbau Terrasse

1'505'353.70 

     Investitionsrechnung

Voranschlag 2009 Rechnung 2009Investitionen im Finanzvermögen

A b s c h r e i b u n g e n 

Jahresrechnung 2009

Abschreibungstabelle
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Aktiven Passiven Aktiven Passiven

1.  Aktiven
10  Finanzvermögen

9'969'345.63 100 Flüssige Mittel 8'516'804.74 
2'595'553.36 101 Guthaben 2'309'084.09 

16'509'529.65 102 Anlagen 18'237'725.00 
2'162'307.78 103 Transitorische Aktiven 1'311'845.39 

31'236'736.42 30'375'459.22 
11  Verwaltungsvermögen

3'105'000.00 114 Sachgüter 2'653'100.00 
0.00 115 Darlehen und Beteiligungen 0.00 

1'132'000.00 116 Investitionsbeiträge 858'600.00 
4'237'000.00 3'511'700.00 

12  Spezialfinanzierungen
0.00 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 0.00 

21 Verrechnungen  (sofern Aktivsaldo)

0.00 219 Abschluss der Verrechnungskonten 0.00 

35'473'736.42 Gesamtaktiven 33'887'159.22 

2.  Passiven
20  Fremdkapital

10'104'942.56 200 Laufende Verpflichtungen 6'075'275.66 
0.00 201 Kurzfristige  Schulden 0.00 

5'000'000.00 202 Langfristige Schulden 8'000'000.00 
60'564.10 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 0.00 

4'560'308.49 205 Transitorische Passiven 5'379'223.90 
19'725'815.15 19'454'499.56 

21  Verrechnungen (sofern Passivsaldo)

62'083.50 218 Übrige Verrechnungskonten (KLIB) 615.85 
87'000.00 219 Abschluss der Verrechnungskonten 21'000.00 

149'083.50 21'615.85 

22  Spezialfinanzierungen
4'217'731.38 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 4'503'998.12 

24'092'630.03 Gesamtpassiven 23'980'113.53 

Kapitalkonto
Bilanz-

fehlbetrag
Eigenkapital

Eigenkapital anfangs
Rechnungsjahr 11'381'106.39 

Gesetzlich vorgeschriebene
Verwendung des Rechnungs-
ergebnisses:

Ertragsüberschuss LR 0.00 

Aufwandüberschuss LR 1'474'060.70 

11'381'106.39 
Eigenkapital Ende
Rechnungsjahr 9'907'045.69 9'907'045.69 

33'887'159.22 

Bilanz Jahresrechnung 2009

Bestand Ende Rechnungsjahr Bestand Ende Rechnungsjahr

Kapitalkonto

35'473'736.42 35'473'736.42 33'887'159.22 
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Geschäft 2 Spitalverband Limmattal -  
 Revision Zweckverbandsstatuten 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
1. Den geänderten Statuten des Zweckverbandes "Spitalverband Limmattal" (dat.  

1. Dezember 2009 mit Nachträgen vom 13. Januar 2010 und 22. Februar 2010) wird 
zugestimmt. 

 
2. Die Zustimmungen der übrigen Verbandsgemeinden sowie die Genehmigung des Re-

gierungsrates des Kantons Zürich bleiben vorbehalten. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, allfällige geringfügi-

ge Änderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in eigener Kompetenz zu 
beschliessen. 

 
 
Erläuterungen 
Allgemeines 
Gemäss § 7 Gemeindegesetz können sich Gemeinden - wo besondere Verhältnisse es 
als wünschenswert erscheinen lassen - miteinander verbinden, um einzelne Zweige der 
Gemeindeverwaltung gemeinschaftlich zu besorgen. Dafür sind besondere Organe zu 
schaffen. 
 
Ein Zweckverband ist ein Zusammenschluss grundsätzlich autonom bleibender Gemein-
den zu einer selbständigen Körperschaft des öffentlichen Rechts mit eigenen Organen zur 
gemeinsamen Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben. Zweckverbände sind die häufigste 
und bekannteste Form kommunaler Zusammenarbeitsformen. Die Aufgaben und die Or-
ganisation sind in Statuten zu regeln. Geroldswil ist zur Zeit an folgenden Zweckverbän-
den / Interkommunalen Anstalten beteiligt: 
- Seniorenzentrum „Im Morgen“ 
- Betreibungs- und Gemeindeammannamt Geroldswil-Oetwil a.d.L-Weiningen 
- Feuerwehr Geroldswil-Oetwil a.d.L 
- Friedhofverband Weiningen 
- Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil a.d.L-Weiningen 
- Limeco (IKA) 
- Schiessanlage Härdli in Spreitenbach 
- Sozialdienst Limmattal 
- Spitalverband Limmattal 
- Wasserwirtschaftsverband Limmattal 
- Zürcher Planungsgruppe Limmattal 
 
Am 1. Januar 2006 trat die neue Kantonsverfassung (KV) in Kraft. Gemäss Art. 93 KV 
sind Zweckverbände demokratisch zu organisieren. Die Volksrechte in der Gemeinde 
gelten sinngemäss auch für die Zweckverbände und das Initiativ- und Referendumsrecht 
steht den Stimmberechtigten im gesamten Verbandsgebiet zu. Aufgrund der Übergangs-
frist in Art. 144 KV haben die Zweckverbände bis zum 31. Dezember 2009 ihre Statuten 
den neuen Vorgaben anzupassen. 
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Die beiden Gemeindeverbände für den gemeinsamen Bau und Betrieb der zentralen Ab-
wasserreinigungs- und Kehrichtaufbereitungsanlage in Dietikon sowie derjenige für den 
gemeinsamen Bau und Unterhalten des Abwasserhauptsammelkanals Dietikon-Oetwil 
a.d.L wurden bereits aufgelöst und in die Interkommunale Anstalt "Limeco" überführt.  
 
Darüber haben die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom  27. September 
2009 entschieden. 
 
Die revidierten Statuten der Zweckverbände „Wasserwirtschaftsverband Limmattal“, 
"Betreibungs- und Gemeindeammannamt Geroldswil-Oetwil a.d.L-Weiningen", "Feuer-
wehr Geroldswil-Oetwil a.d.L", "Friedhofverband Weiningen" sowie über die der "Grup-
penwasserversorgung Geroldswil-Oetwil a.d.L-Weiningen" wurden an der Gemeindever-
sammlung vom 26. Oktober 2009 angenommen. Über die Revision der Zweckverbands-
statuten des Seniorenzentrum „Im Morgen“ wurde an der Gemeindeversammlung vom 7. 
Dezember 2009 abgestimmt.  
 
Gemäss Art. 9 Ziff. 3 Gemeindeordnung entscheidet die Gemeindeversammlung über den 
Beitritt bzw. den Austritt aus Zweckverbänden sowie die Genehmigung von Zweckver-
bandsvereinbarungen und deren Änderungen. 
 
Ausgangslage 
Das Spital Limmattal wird von einem Zweckverband getragen. Dieser wird von den Ge-
meinden Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil, Schlieren, 
Unterengstringen, Urdorf und Weinigen und von den Furttaler Gemeinden Boppelsen, 
Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und Regensdorf gebildet.  
 
Die Stellung der Stimmberechtigten 
Nach den alten Statuten wurden die wichtigsten Beschlüsse den Verbandsgemeinden 
vorgelegt, welche jeweils in den Gemeindeversammlungen, im Grossen Gemeinderat 
oder allenfalls an der Urne darüber abstimmten. 
 
Die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden bilden neu ein eigenes Organ. Die Ja- 
und Nein-Stimmen der Urnenabstimmungen der Verbandsgemeinden werden künftig zu-
sammengezählt. Dieses Abstimmungsverfahren gilt insbesondere für neue einmalige 
Ausgaben von mehr als 5 Millionen Franken und für neue jährlich wiederkehrende Ausga-
ben von mehr als Fr. 1.5 Millionen. Eine Vorlage ist dann angenommen, wenn ihr die 
Mehrheit der Stimmenden zustimmt. Ausserdem können 1500 Stimmberechtigte des Ver-
bandsgebietes eine Initiative einreichen.  
 
Die Stellung der Delegiertenversammlung 
Die Wahl der Abgeordneten in die Delegiertenversammlung und ihrer Stellvertreter steht 
der Gemeindevorsteherschaft der Verbandsgemeinden zu. Die Delegiertenversammlung 
besteht aus 25 Mitgliedern. Jede Verbandsgemeinde ist mit mindestens einem Mitglied in 
der Delegiertenversammlung vertreten. Mindestens ein Mitglied aus jeder Gemeinde 
muss der Exekutive angehören. Der Verwaltungsrat legt vor Ende der Amtsdauer auf 
Grund der vom Statistischen Amt des Kanton Zürich zuletzt bekannt gegebenen Bevölke-
rungszahlen den Vertretungsanspruch für die neue Amtsperiode fest.  
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Der Delegiertenversammlung steht die Oberaufsicht über die Verwaltung des Verbandes 
sowie über den Spitalbetrieb und den Betrieb des Pflegezentrums, den Entscheid über die 
Aufnahme von Gemeinden in den Spitalverband und die Anstellung des Spitaldirektors, 
die Festsetzung des Voranschlages sowie die Abnahme der Jahresrechnung zu.  
 
Die Delegiertenversammlung ist befugt, budgetierte, einmalige, nicht gebundene Ausga-
ben von mehr als 1.5 Millionen Franken bis max. 5 Millionen Franken zu bewilligen und 
nicht budgetierte, einmalige, nicht gebundene Ausgaben von mehr als Fr. 500'000.00 bis 
max. 5 Millionen Franken pro Rechnungsjahr zu bewilligen. Jährlich wiederkehrende 
Ausgaben von mehr als Fr. 500'000.00 bis max. 1.5 Millionen Franken pro Rechnungsjahr 
dürfen durch die Delegiertenversammlung bewilligt werden.  
 
Die Stellung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
sowie fünf weiteren Mitgliedern, wobei diese nicht Mitglieder der Delegiertenversammlung 
sein dürfen. Der bevölkerungsmässig grössten Verbandsgemeinde und der Standortge-
meinde des Spitals steht je ein Sitz im Verwaltungsrat zu. Der Verwaltungsrat ist für alle 
Geschäfte zuständig, welche nicht einem anderen Organ übertragen sind sowie für die 
Wahl der Mitglieder der Spitalleitung und Anstellung der Chefärzte, die Aufsicht über den 
Spitalbetrieb, Erlass von Reglementen für die Spitalleitung und Kommissionen, Erlass 
eines Verwaltungsreglements und für den Vollzug der Beschlüsse der Delegiertenver-
sammlung und der Gemeinden.  
 
Der Verwaltungrat ist befugt, einmalig neue Ausgaben im Budget nicht enthaltene Ausga-
ben bis höchstens Fr. 500'000.00 pro Rechnungsjahr und jährlich wiederkehrende Ausga-
ben von Fr. 100'000.00 bis Fr. 500'000.00 pro Rechnungsjahr zu bewilligen.  
 
Verbandshaushalt 
Der vom Staat nicht übernommene Ausgabenüberschuss der Betriebsrechnung ist von 
den Verbandsgemeinden anteilsmässig zu decken. Der Kostenverteiler richtet sich je zur 
Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der um den Steuerkraftsausgleich berichtigten 
absoluten Steuerkraft im Durchschnitt der letzten drei Jahre.  
 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wird beantragt, den geänderten Statuten des 
Zweckverbandes „Spitalverband Limmattal“ zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Teilrevisi-
on der Zweckverbandsstatuten zuzustimmen.  
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Geschäft 3 Sozialdienst Limmattal -  
 Revision Zweckverbandsstatuten 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
1. Den geänderten Statuten des Zweckverbandes "Sozialdienst Limmattal" (dat. 24. Sep-

tember 2009) wird zugestimmt. 
 
2. Die Zustimmungen der übrigen Verbandsgemeinden sowie die Genehmigung des Re-

gierungsrates des Kantons Zürich bleiben vorbehalten. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, allfällige geringfügi-

ge Änderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in eigener Kompetenz zu 
beschliessen. 

 
 
Erläuterungen 
Einleitung 
Über die Gründe für die vorliegende Statutenrevision wird auf die allgemeinen Ausführun-
gen auf Seite 11 verwiesen. Eine synoptische Darstellung der alten und überarbeiteten 
Statuten liegt in der Aktenauflage auf.  
 
Ausgangslage 
Im Jahr 1993 schlossen sich die Politischen Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Dietikon, 
Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Uitikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen 
und Geroldswil zum Zweckverband „Sozialdienst Limmattal“ zusammen. Der Zusammen-
schluss erfolgte im Hinblick, eine regionale Beratungsstelle für Suchtprobleme zu schaf-
fen. Darüber hinaus werden weitere Beratungs- und Hilfestellen im Sozialbereich angebo-
ten, soweit diese nicht in die Zuständigkeit des Kantons bzw. des Jugendsekretariats fal-
len.  
 
Die Stellung der Stimmberechtigten 
Nach den alten Statuten wurden die wichtigsten Beschlüsse den Verbandsgemeinden 
vorgelegt, welche jeweils in den Gemeindeversammlungen oder allenfalls an der Urne 
darüber abstimmten. 
 
Die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden bilden neu ein eigenes Organ. Die Ja- 
und Nein-Stimmen der Urnenabstimmungen der Verbandsgemeinden werden künftig zu-
sammengezählt. Dieses Abstimmungsverfahren gilt insbesondere für neue einmalige 
Ausgaben von mehr als 500'000.00 Franken und für neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben von mehr als Fr. 300'000.00. Eine Vorlage ist dann angenommen, wenn ihr die 
Mehrheit der Stimmenden sowie die Mehrheit der Gemeinden zustimmt. Ausserdem kön-
nen 2000 Stimmberechtigte des Verbandsgebietes eine Initiative einreichen.  
 
Die Gemeindeversammlungen der einzelnen Verbandsgemeinden sind zuständig für Sta-
tutenänderungen, die Aufnahme weiterer Gemeinden und die Festsetzung ihrer Einkaufs-
beträge. 
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Die Stellung der Delegiertenversammlung 
Die Wahl der Abgeordneten in die Delegiertenversammlung und ihrer Stellvertreter steht 
der Gemeindevorsteherschaft der Verbandsgemeinden zu. Die Delegiertenversammlung 
besteht aus je einem Mitglied der Verbandsgemeinde, zählt diese mehr als 15'000 Ein-
wohner, hat sie für je weitere 15'000 Einwohner oder einen Bruchteil davon einen weite-
ren Sitz. Der Delegiertenversammlung steht die Oberaufsicht über und die Eröffnung so-
wie Schliessung der Beratungs- und Hilfestellen, die Abnahme der Jahresrechnung und 
des Geschäftberichts, die Festsetzung des Voranschlages und der Benützungsgebühren, 
der Erlass einer Besoldungsverordnung, die Genehmigung des Stellenplans sowie die 
Beschlussfassung über Anträge an die Stimmberechtigten oder die Verbandsgemeinden 
zu.  
 
Die Delegiertenversammlung ist befugt, einmalige neue Ausgaben ausserhalb des Voran-
schlages bis höchstens Fr. 500'000.00 insgesamt pro Rechnungsjahr und jährlich wieder-
kehrende Ausgaben von höchstens Fr. 300'000.00 insgesamt pro Rechnungsjahr zu be-
willigen.  
 
Die Stellung des Verbandvorstandes 
Im Verbandsvorstand sollen alle Gemeinden vertreten sein. Er konstituiert sich mit Aus-
nahme des Präsidiums und des Vizepräsidiums selbst. Der Vorstand ist hauptsächlich 
zuständig für alle Beschlüsse, die nicht einem anderen Organ übertragen sind, die Anstel-
lung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäss bewilligtem Stellenplan und für die Auf-
sicht über die Beratungs- und Hilfestellen. Der Verbandsvorstand ist befugt, einmalig neue 
im Voranschlag nicht enthaltene Ausgaben bis höchstens Fr. 100’00.00 insgesamt pro 
Rechnungsjahr und jährlich wiederkehrende Ausgaben bis höchstens Fr. 50'000.00 pro 
Rechnungsjahr zu bewilligen. 
 
Verbandshaushalt 
Die Kosten werden nach einem neuen Modell auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt. Der 
Ausgabeüberschuss der Betriebs- und Investitionsrechnung wird künftig nach Anzahl 
Einwohner aufgeteilt. Dieser Verteilschlüssel trägt den verschiedenen Umständen Rech-
nung. Für Geroldswil entstehen aus der vorliegenden Statutenrevision keine zusätzlichen 
Kosten. 
 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wird beantragt, den geänderten Statuten des 
Zweckverbandes „Sozialdienst Limmattal“ zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Teilrevisi-
on der Zweckverbandsstatuten zuzustimmen.  
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Geschäft 4 Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) -   
 Revision Zweckverbandsstatuten 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
1. Den geänderten Statuten des Zweckverbandes "Zürcher Planungsgruppe Limmattal" 

(dat. 12. November 2009) wird zugestimmt. 
 
2. Die Zustimmungen der übrigen Verbandsgemeinden sowie die Genehmigung des Re-

gierungsrates des Kantons Zürich bleiben vorbehalten. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, allfällige geringfügi-

ge Änderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in eigener Kompetenz zu 
beschliessen. 

 
 
Erläuterungen 
Einleitung 
Über die Gründe für die vorliegende Statutenrevision wird auf die allgemeinen Ausführun-
gen auf Seite 11 verwiesen. Eine Bericht über die wesentlichen Änderungen liegt in der 
Aktenauflage auf.  
 
Ausgangslage 
Im Jahr 1977 schlossen sich die Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Oberengstrin-
gen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Uitikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen und Geroldswil 
zum Zweckverband „Zürcher Planungsgruppe Limmattal“ zusammen. Die ZPL fördert eine 
geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet. Sie hilft den Verbandsgemeinden, 
die Planungen auf regionale Ziele auszurichten.  
 
Die Stellung der Stimmberechtigten 
Nach den alten Statuten wurden die wichtigsten Beschlüsse den Verbandsgemeinden 
vorgelegt, welche jeweils in den Gemeindeversammlungen oder allenfalls an der Urne 
darüber abstimmten. 
 
Die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden bilden neu ein eigenes Organ. Die Ja- 
und Nein-Stimmen der Urnenabstimmungen der Verbandsgemeinden werden künftig zu-
sammengezählt. Dieses Abstimmungsverfahren gilt insbesondere für neue einmalige 
Ausgaben von mehr als 500'000.00 Franken und für neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben von mehr als Fr. 100'000.00. Eine Vorlage ist dann angenommen, wenn ihr die 
Mehrheit der Stimmenden sowie die Mehrheit der Gemeinden zustimmt. Ausserdem kön-
nen 1’000 Stimmberechtigte des Verbandsgebietes oder Einzelpersonen, welche von 
mindestens neun Delegierten unterstützt werden, eine Initiative einreichen.  
 
Die Gemeindeversammlungen der einzelnen Verbandsgemeinden sind zuständig für Sta-
tutenänderungen, die Kündigung der Mitgliedschaft beim Verband, die Auflösung des 
Zweckverbandes. 
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Die Stellung der Delegiertenversammlung 
Die Wahl der Abgeordneten in die Delegiertenversammlung und ihrer Stellvertreter steht 
der Gemeindevorsteherschaft der Verbandsgemeinden zu. Die Delegiertenversammlung 
besteht aus je zwei Mitglieder jeder Verbandsgemeinde. Zählt diese mehr als 10'000 Ein-
wohner, hat sie für weitere 10'000 Einwohner oder einen Bruchteil davon einen weiteren 
Sitz. Mindestens ein Delegierter jeder Gemeinde muss der Exekutive angehören. Die De-
legiertenversammlung ist im Wesentlichen zuständig für die Verabschiedung der regiona-
len Planungsinstrumente. Im Weiteren ist sie zuständig für die Abnahme der Jahresrech-
nung und des Geschäftsberichtes, die Festsetzung des Voranschlages und die Genehmi-
gung der gebundenen Ausgaben. 
 
Die Delegiertenversammlung ist befugt, einmalige Ausgaben bis höchstens Fr. 500'000.00 
und jährlich wiederkehrende Ausgaben bis höchstens Fr. 100'000.00 für einen bestimm-
ten Zweck zu bewilligen.  
 
Die Stellung des Verbandsvorstandes 
Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern, die in der Regel das Amt eines Stadt- oder Ge-
meindepräsidenten ausüben. Mit Ausnahme des Präsidiums und Vizepräsidiums dürfen 
die Vorstandsmitglieder nicht gleichzeitig Delegierte der Verbandsgemeinde sein. Den 
Städten Dietikon und Schlieren steht dauernd ein Sitz im Vorstand zu. Der Verbandsvor-
stand steht im Wesentlichen die Leitung und Vertretung nach aussen, die Beratung und 
Antragsstellung der Geschäfte an die Delegiertenversammlung, der Vollzug der Be-
schlüsse der Delegiertenversammlung zu. Der Vorstand ist befugt, einmalig neue im Vor-
anschlag nicht enthaltene Ausgaben bis höchstens Fr. 25’000.00 im Einzelfall, insgesamt 
pro Jahr Fr. 100'000.00 und jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 15'000.00 im Ein-
zelfall, insgesamt pro Jahr bis Fr. 40'000.00 zu bewilligen. Ebenfalls ist er befugt, im Vor-
anschlag enthaltene Ausgaben für einen bestimmten Zweck oder durch besondere Be-
schlüsse bewilligte Kredite von einmaligen Ausgaben bis Fr. 100'000.00 im Einzelfall oder 
jährlich wiederkehrende Ausgaben von Fr. 40'000.00 im Einzelfall zu bewilligen.   
 
Verbandshaushalt 
Die Kosten werden nach einem neuen Modell auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt. Die 
Ausgaben des Verbands sind zu je einem Drittel nach Einwohnerzahl, nach der Beschäf-
tigungszahl gemäss letzter Auswertung des kantonalen statistischen Amtes und nach der 
Gemeindefläche aufzuteilen. Für die Bearbeitung besonderer Aufträge, welche die ZPL 
nur im Interesse einzelner Mitglieder übernimmt, stellt sie diese separat in Rechnung. 
 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wird beantragt, den geänderten Statuten des 
Zweckverbandes „Zürcher Planungsgruppe Limmattal“ zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Teilrevisi-
on der Zweckverbandsstatuten zuzustimmen.  
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Geschäft 5 Wahlbüromitglieder - Erneuerungswahlen 
 
 
 
Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 
2010 - 2014 sind auch die Mitglieder des Wahlbüros neu zu wählen. Gestützt auf Art. 9 
der Gemeindeordnung ist dafür die Gemeindeversammlung zuständig.  
 
Wahlvorschläge 
Aus dem Kreis der bisherigen Wahlbüromitglieder stellen sich folgende 9 Damen und Her-
ren für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung: 
 
Hard Michaela Dorfstrasse 67 
Heller Trudi Dorfstrasse 87 
Kacic Annemarie Breitlandstrasse 16 
Künsch Heidi Dorfstrasse 48 
Oswald Claudia Höhenstrasse 20 
Peyer Carmen Dorfstrasse 35 
Rätz Olivier Huebwiesenstrasse 69a 
Rossetti Patricia Dorfstrasse 84 
Saladin Ruth Poststrasse 9 
 
Als neue Mitglieder stellen sich folgende fünf Damen zur Verfügung: 
 
Arnold Elian Welbrigstrasse 25 
Buff Claudia Dorfstrasse 87 
Deplazes Beatrix Huebwiesenstrasse 77 
Marquart Agnes Dorfstrasse 65 
Niederhäuser Cornelia Huebwiesenstrasse 10 
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
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Geschäft 6 Wahl eines Mitglieds für die Delegierten - -  
 versammlung Seniorenzentrum „Im Morgen“ 
 
 
Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2009 der 
Revision der Zweckverbandsstatuten des Seniorenzentrums „Im Morgen“ zugestimmt. 
Diese sind rechtskräftig. 
 
Damit der Zweckverband rechtlich und operativ tätig werden kann, müssen die Mitglieder 
der Delegiertenversammlung gewählt werden. Gemäss Art. 20 der Verbandsstatuten be-
steht diese aus je zwei Delegierten pro Verbandsgemeinde. Aus dem Kreise des Ge-
meinderates wurde die Sozialvorständin Veronika Neubauer abgeordnet. Die Gemeind-
versammlung hat für die Amtsdauer 2010 – 2014 einen weiteren Delegierten aus dem 
Kreise der Stimmberechtigten zu wählen. 
 
Lotty Eichenberger, geb. 30. Dezember 1945, von Reinach AG, Huebwiesenstr. 58, 8954 
Geroldswil war bisher bereits in der Alters- und Pflegeheimkommission „Im Morgen“ ver-
treten. Sie stellt sich erneut als Mitglied der Delegiertenversammlung im neuen Zweck-
verband Seniorenzentrum „Im Morgen“ zur Verfügung. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil  
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
 


